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P R O T O K O L L 
 
aufgenommen über die am Montag, 31. März 2025 abgehaltene öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates von Dölsach im Gemeinde-Sitzungssaal. 
 

Beginn: 18.00 Uhr 
 

Vorsitzender: Bürgermeister LA Martin Mayerl 
 

Anwesend:  Die Gemeinderatsmitglieder Gumpitsch Hans, Jungmann Hermann, 
Mietschnig Patrick, Oberbichler Silvia, Pichler Michael, Tscharnidling Katja, 
Winkler Johann, Dorer Georg, DI Mühlmann Susanne, Possenig Josef 
Robert, Draxl Johannes, Lukasser Elmar und Walder Emanuel. Sammer-
Smetana Eva-Maria fehlte entschuldigt. 

 

Schriftführer: Steiner Josef 
 

 

Tagesordnung: 
 

1. Protokollunterfertigung der Sitzung vom 25.02.2025 und Bericht des  

Bürgermeisters; 
2. Präsentation Entwurf Kreisverkehr B100 durch das BBA Lienz; 
3. Ortsplanung Dölsach: 

a) Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gpn. 346/1 und 91, 
KG Stribach (Öffentliches-Gut und Oberdorfer)); 

b) Aufhebung bzw. Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 990, 
KG Dölsach (Gemeinde und Raiffeisenbank); 

c) Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 208/3, KG Dölsach 
(Groger); 

d) Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 999, KG Dölsach 
(Nardella); 

e) Aufhebung eines allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich 
der ehm. Gp. .26, 108 und .112, KG Dölsach, sowie Erlassung eines 
allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der Gpn. 108, 
802/1 und 992, KG Dölsach (Gemeinde Dölsach und Öffentliches-Gut); 

4. Nachlass von Erschließungskosten und Gewährung von Förderungen; 

5. Behandlung Zu- und Abschreibung Öffentliches-Gut; 
6. Wohnungs- und Grundstücksvergabe; 
7. Auftragsvergaben; 
8. Genehmigung Jahresrechnung 2024 und Voranschlag 2025 für die GGAG 

Stribach; 
9. Berichte des Überprüfungsausschusses; 
10. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2024; 
11. Personalangelegenheiten; 
12. Anträge, Anfragen und Allfälliges; 

 
 

Sitzungsverlauf: 
 

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. Ebenso begrüßt er anwesende Gemeindebürger. 
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Zu 1: 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 25.02.2025 wird genehmigt und unterfertigt.  
 
 
Zu 2: 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürgermeister Vertreter des 
Baubezirksamtes Lienz, Herrn DI Dr. Johannes Nemmert und Herrn DI Michael Kawrza. 
Der Bürgermeister berichtet über den langjährigen Wunsch für die Errichtung eines 
Kreisverkehrs an der B100/Kreuzwirt. Nach Gesprächen und Prüfung verschiedener 
Varianten werden in einem Kreisverkehr Vorteile gesehen. Er ersucht die Vertreter des 
BBA Lienz um ihre Ausführungen. Einleitend weist DI Dr. Nemmert auf den schlechten 
Straßenzustand der B100 in diesem Bereich hin. Anhand planlicher Darstellungen 
präsentiert DI Michael Kawrza den Gemeinderäten den vorliegenden Entwurf „Variante 1“ 
betreffend der Errichtung eines Kreisverkehrs an der B100. Die bestehende Unterführung 
ist nicht mehr zeitgemäß und werden anstatt dieser mehrere Querungshilfen vorgesehen. 
Die Kostenbeteiligung der Gemeinde wird 25 % an den Straßenbaukosten sowie 100 % 
der Kosten für Beleuchtung, Geh- und Radwege, Busbuchten sowie Grundablösen 
betragen. An der südlich geplanten Lärmschutzwand wird sich die Gemeinde mit 10 – 25 
% beteiligen müssen. Die Gesamtkosten können zu diesem Zeitpunkt noch nicht seriös 
beziffert werden. Als nächster Schritt wären mit den betroffenen Grundeigentümer 
Abtretungsverhandlungen zu führen. Bei optimalen Verlauf (Grundabtretungen, 
Straßenverhandlung, etc.) könnte bereits Ende 2026 mit der Umsetzung begonnen und in 
rund einem Jahr abgeschlossen werden. Für den Gemeinderat werden Schutzwege 
befürwortet und jedenfalls deren Umsetzung zu prüfen. Nach Beantwortung weiterer 
Fragen des Gemeinderates dankt der Bürgermeister für diese Präsentation. 
 
 
Zu 3: - Raumordnung Dölsach 
 
a) Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gpn. 346/1 und 91, KG Stribach 

(Öffentliches-Gut und Oberdorfer); 
 
Frau Oberdorfer Marianna hat vom Öffentlichen-Gut eine Grundfläche im Ausmaß von   
19 m² erworben. Zur Herstellung einer einheitlichen Bauplatzwidmung ist gegenständliche 
Umwidmung erforderlich. In diesem Zusammenhang wird auch die Flächenwidmung der 
noch als Sonderfläche Hofstelle gewidmeten Gp. 91, KG Stribach, angepasst. 
Nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplanes ist daher erforderlich. 
 
Der Gemeinderat fasst daher folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Dölsach 
gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF, 
den vom Planer AB Architektur-Raumordnung DI Wolfgang Mayr, 9920 Sillian 
ausgearbeiteten Entwurf mit der Planungsnummer 707-2025-00004, über die Änderung 
des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Dölsach im Bereich 346/1, 91 KG 85034 
Stribach (zum Teil) durch 4 Wochen  hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Dölsach vor: 
Umwidmung 
 
Grundstück 346/1 KG 85034 Stribach 
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rund 19 m² 
von Freiland § 41 
in 
Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 
 
weiters Grundstück 91 KG 85034 Stribach 
 
rund 1 m² 
von Freiland § 41 
in 
Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 
 
sowie 
 
rund 632 m² 
von Sonderfläche Hofstelle § 44 [iVm. § 43 (7) standortgebunden] 
in 
Landwirtschaftliches Mischgebiet § 40 (5) 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem 
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
 
b) Aufhebung bzw. Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gpn. 106, 933, 990, 

991 und 802/1, KG Dölsach (Gemeinde und Raiffeisenbank); 
 
Für den Bereich Tirolerhof und Raiffeisenbank besteht ein Bebauungsplan aus dem Jahr 
1996, der die heutigen Mindestanforderungen nicht mehr erfüllt. Da die Raiffeisenbank 
Umbauarbeiten an der Filiale plant ist dieser Bebauungsplan zu überarbeiten oder 
gänzlich aufzuheben. 
 
Der Gemeinderat ist der Auffassung, gegenständliche Bebauungspläne für die 
Grundstücke Nr. 106, 933, 990, 991 und 802/1, KG Dölsach (damalige Grundstücke .33/1, 
.33/2, .101, 105, 106 und 108, KG Dölsach), aufzuheben und gem. § 64 Abs. 7 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43 ein Verfahren durchzuführen. 
Eine diesbezügliche Stellungnahme des Raumplaners Arch. DI Wolfgang Mayr vom 
24.03.2025 liegt bereits vor. 
 
Einstimmige Zustimmung! 
 
c) Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 208/3, KG Dölsach (Groger); 
 
Die Familie Groger plant Zu- und Umbauarbeiten an ihrem Wohnhaus vorzunehmen. Für 
diesen Bereich besteht ein Bebauungsplan, der aufgrund einer Grundstücksänderung 
sowie fehlendem Höhenabschnitt bei der Baugrenzlinie angepasst werden muss. 
Nachstehende Änderung des Bebauungsplanes ist daher vorzunehmen. 
 
Der Gemeinderat fasst daher folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Dölsach 
gemäß § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, 



 272

den vom Architekt DI Mayr ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines 
Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 208/3, KG Dölsach, laut planlicher 
Darstellung des Architekten DI Mayr vom 24.03.2025, Zahl 707ac208-3BBP.mxd, sowie 
schriftlicher Darstellung des Architekten DI Mayr vom 24.03.2025 durch vier Wochen 
hindurch und zwar vom 2. April bis einschließlich 30. April 2025 zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des 
gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
 
d) Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 999, KG Dölsach (Nardella); 
 
Die Familie Nardella plant Zu- und Umbauarbeiten an ihrem Wohnhaus vorzunehmen. Für 
diesen Bereich besteht ein Bebauungsplan, der die geplante Erweiterung nicht 
vorsieht/zulässt. Nachstehende Änderung des Bebauungsplanes ist daher erforderlich. 
 
Der Gemeinderat fasst daher folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Dölsach 
gemäß § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, 
den vom Architekt DI Mayr ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines 
Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 999, KG Dölsach, laut planlicher 
Darstellung des Architekten DI Mayr vom 25.03.2025, Zahl 707ac999BBP2.mxd, sowie 
schriftlicher Darstellung des Architekten DI Mayr vom 24.03.2025 durch vier Wochen 
hindurch und zwar vom 2. April bis einschließlich 30. April 2025 zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des 
gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
 
e) Aufhebung eines allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der ehm. 

Gp. .26, 108 und .112, KG Dölsach, sowie Erlassung eines allgemeinen und 
ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der Gpn. 46, 105/2, 108, 802/1 und 992, 
KG Dölsach (Gemeinde Dölsach und Öffentliches-Gut); 

 
Für den Bereich des Frick-Areals besteht ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1996, der 
nicht die heutigen Mindestanforderungen enthält. Da im Bereich des Frick-Hauses 
Umbauarbeiten geplant sind, ist nachstehende Aufhebung des bestehenden und 
Erlassung  des nachstehenden allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes 
erforderlich. 
 
Der Gemeinderat fasst daher folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Dölsach 
gemäß § 64 Abs. 7 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, 
die Aufhebung des am 15.10.1997 erlassenen allgemeinen und ergänzenden 
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Bebauungsplanes betreffend der Grundstücke Nr. 108, .26 und .112, KG Dölsach, 
entsprechend der Stellungnahme des Architekten DI Mayr vom 21.03.2025. 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Dölsach 
gemäß § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, 
den vom Architekt DI Mayr ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines allgemeinen 
und ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Nr. 46, 105/2, 108, 
802/1 und 992, KG Dölsach, laut planlicher Darstellung des Architekten DI Mayr vom 
26.03.2025, Zahl 707ac992BBP.mxd und vom 26.03.2025, Zahl 707ac99EBBP.mxd, 
sowie schriftlicher Darstellung des Architekten DI Mayr vom 21.03.2025 durch vier 
Wochen hindurch und zwar vom 2. April bis einschließlich 30. April 2025 zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des 
gegenständlichen allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, nachstehenden Punkt in die Tagesordnung 
aufzunehmen. 
 
f) Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 946/1, KG Görtschach-Gödanch 

Gemeinde); 
 
Im Bereich des Wohn- und Betriebsgebäudes des Herrn Zwischenberger Jakob hat die 
Gemeinde Dölsach einen Grundstreifen gewidmet, um diesen an Herrn Zwischenberger 
zu veräußern. Nachdem für das Grundstück des Herrn Zwischenberger ein 
Bebauungsplan besteht, muss auch für den Grundstreifen aus der Gp. 946/1, KG 
Görtschach-Gödnach ein Bebauungsplan erlassen werden. 
 
Der Gemeinderat fasst daher folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Dölsach 
gemäß § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 - TROG 2022, LGBl. Nr. 43, 
den vom Architekt DI Mayr ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines 
Bebauungsplanes im Bereich des Grundstückes Nr. 946/1, KG Görtschach-Gödnach, laut 
planlicher Darstellung des Architekten DI Mayr vom 27.03.2025, Zahl 707ac946-
1BBP.mxd, sowie schriftlicher Darstellung des Architekten DI Mayr vom 26.03.2025 durch 
vier Wochen hindurch und zwar vom 2. April bis einschließlich 30. April 2025 zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 der Beschluss über die Erlassung des 
gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 
 
 
Zu 4:  
 
Folgende Anträge um Gewährung eines Baukostenzuschusses sind eingelangt: 
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  Mair Florian, Dölsacher Straße 7 ……………………………...EUR 10.783,13 
  Rowain Carmen und Dominic, Schulplatz 3 …………………. EUR   8.763,96 
 
Es wird einstimmig beschlossen, den Förderungswerbern Rowain einen 
Baukostenzuschuss in der Höhe von 30 % (PV-Anlage) und dem Förderungswerber Mair 
einen Baukostenzuschuss in der Höhe von 25 % der anfallenden Erschließungskosten zu 
gewähren.  
 
Bei dieser Beschlussfassung war Mietschnig Patrick wegen Befangenheit abwesend. 
 
 
Zu 5:  Zu- bzw. Abschreibung Öffentliches-Gut 
 
Grundverkehr im Bereich Debanttaleinfahrt: 
Im Zuge der Schlussvermessung bei der Debanttaleinfahrt in Göriach sind verschiedene 
Grenzberichtigungen erforderlich. Die Gebrüder Mag. Josef und Andreas Mayerl treten 
aus ihrer Gp. 252/8, KG Göriach, 23 m² zu Gunsten der Landesstraßenverwaltung und 17 
m² zugunsten des Öffentlichen-Gutes Gemeinde ab und erhalten dafür 40 m² aus dem 
Öffentlichen-Gut der Gemeinde Gp. 664/1, KG Göriach. Das Öffentliche-Gut Gemeinde 
tritt aus ihrer Gp. 678/9, KG Göriach, 13 m² an die Landesstraßenverwaltung ab und erhält 
insgesamt 711 m² in das Öffentliche-Gut Gemeinde übertragen. Der Gemeinderat stimmt 
dem Grundverkehr einstimmig zu. Sämtliche Kosten der Grundübertragung gehen zu 
Lasten der Gemeinde Dölsach, Wertausgleich erfolgt keiner. Einstimmiger Beschluss: 
 
Exkamerierungsbeschluss: 

Der Gemeinderat fasst hinsichtlich des oben zitierten Grundverkehrs den einstimmigen 
Beschluss, dass die in der gegenstandsrelevanten Vermessungsurkunde des DI Lukas 
Rohracher vom 25.03.2025, GZ. 2855/2024, mit Nummern bezeichnete Trennstücke “3“ 
und “5“ im Gesamtausmaß von 53 m² die Aufhebung zum Gemeingebrauch gewidmet 
werden (Exkamerierung i.S. des § 15 Tiroler Straßengesetz, LGBl. Nr. 13/1989, idgF). 
 
Inkamerierungsbeschluss: 

Der Gemeinderat fasst hinsichtlich des oben zitierten Grundverkehrs den einstimmigen 
Beschluss, dass die in der gegenstandsrelevanten Vermessungsurkunde des DI Lukas 
Rohracher vom 25.03.2025, GZ. 2855/2024, mit Nummern bezeichnete Trennstücke “2“ 
und “4“ im Gesamtausmaß von 728 m² zum Gemeingebrauch gewidmet werden 
(Inkamerierung i.S. des § 13 Tiroler Straßengesetz, LGBl. Nr. 13/1989, idgF.). 
 
Grundverkehr mit Gemeinde: 
Im Vöstl-Feld sollen beim Gewerbegrund (Gp. 464 und 471/6, KG Dölsach) zum 
Öffentlichen-Gut hin verschiedene Grund- bzw. Grenzbereinigungen vorgenommen 
werden. Dadurch wird das Öffentliche-Gut Gp. 943, KG Dölsach, um zwei Teilflächen 
vergrößert. Ein Wertausgleich erfolgt nicht, die Kosten der Grundübertragung trägt die 
Gemeinde Dölsach. Einstimmiger Beschluss: 
 
Inkamerierungsbeschluss: 

Der Gemeinderat fasst hinsichtlich des oben zitierten Grundverkehrs den einstimmigen 
Beschluss, dass die in der gegenstandsrelevanten Vermessungsurkunde des DI Rudolf 
Neumayr vom 14.03.2025, GZ. 4748/2025, mit Nummern bezeichnete Trennstücke “2“ 
und “3“ im Gesamtausmaß von 535 m² zum Gemeingebrauch gewidmet werden 
(Inkamerierung i.S. des § 13 Tiroler Straßengesetz, LGBl. Nr. 13/1989, idgF.). 
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Der Bürgermeister informiert, dass bezüglich Grundverkehr Reiter Franz/Laiminger 
Johann mit der Gemeinde Dölsach (Verbindungsweg Laserzweg-Frühaufbachweg) im 
Zuge eines Ortsaugenscheins Festlegungen besprochen wurden und nun die 
Vermessungskanzlei DI Neumayr einen diesbezüglichen Teilungsvorschlag erstellen wird. 
In diesem Zusammenhang wurde auch zugesichert, dass dieser Weg, im Falle einer 
Parzellierung in diesem Bereich auch verlegt werden wird. 
 
 
Zu 6:  
 
Herr Tscharnidling Alexander hat seine Wohnung in der TIGEWOSI-Anlage gekündigt. Die 
Gemeinde Dölsach hat für diese Wohnungen das Vorschlagsrecht. Einziger verbleibender 
Bewerber als Nachmieter ist Herr Mietschnig Christian. Der Gemeinderat schlägt der 
TIGEWOSI Herrn Mietschnig Christian als Nachmieter vor. Einstimmiger Beschluss! 
 
Für die sogen. Brandstätter-Gründe in Görtschach haben sechs der vorgeschlagenen 
Baugrundsuchenden abgesagt. Lediglich Frau Anja Korber interessiert sich für ein 
Grundstück. Der Bürgermeister informiert, dass auf diesen Grundstücken auch ein 
Vorkaufsrecht besteht. Eine Vergabe wird vorerst nicht vorgenommen.  
 
 
Zu 7: 
 
LWL-Ausbau: 
Für die Bauaufsicht im Zuge des LWL-Ausbaus in Dölsach hat die Fa. Leikon ein 
Regieangebot unterbreitet. Für den restlichen LWL-Ausbau in den Jahren 2025 – 2027 
wird sein Stundensatz netto EUR 106,00 betragen, die Abrechnung erfolgt nach 
tatsächlichem Aufwand. Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass für Mitarbeiter geringerer 
Qualität ein günstigerer Stundensatz zur Verwendung kommen sollte. Auch soll noch 
versucht werden einen Nachlass auf die Gesamtleistung zu erhalten. Gegenständliche 
Vergabe wird bis zur Vorlage eines überarbeiteten Angebots zurückgestellt. Einstimmiger 
Beschluss! 
 
Urnenerdgräber: 
Für 28 Urnenerdgräber hat die Fa. Leithoff ein Angebot für ein Urnenrohrsystem 
(Beisetzrohr und Abdeckplatte) mit Gesamtkosten von netto EUR 7.476,00 abzüglich 3 % 
Skonto unterbreitet. Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Ankauf des 
Urnenrohrsystems bei der Fa. Leithoff zum angebotenen Preis. Einstimmiger Beschluss! 
 
 
Zu 8: 
 
Am 24.03.2025 wurde durch GV Lukasser Elmar (1. Rechnungsprüfer) und Halbfurter 
Michael (2. Rechnungsprüfer) die Finanz- und Sachgebarung der Gemeindeguts-
Agrargemeinschaft Stribach geprüft. Der Bericht der Prüfung wird vom Bürgermeister dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.  
 
Dem Gemeinderat wurde im Vorfeld zu dieser Sitzung die Jahresrechnung 2024 und der 
Voranschlag 2025 für die Gemeindeguts-Agrargemeinschaft Stribach übermittelt. Der 
Bürgermeister erläutert die Zahlen des Rechnungsabschlusses und des Voranschlages 
näher. Anschließend stimmt der Gemeinderat der vorliegenden Jahresrechnung 2024 und 
dem vorliegenden Voranschlag 2025 der Gemeindeguts-Agrargemeinschaft Stribach bei 
einer Stimmenthaltung (Mietschnig Patrick) mehrheitlich zu. 
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Dieser Beschluss wurde in Abwesenheit von Vz.-Bgm. Hans Gumpitsch gefasst. 
 
 
Zu 9: 
 
Der Bericht des Überprüfungsausschusses vom 13.03.2025 über die Vorprüfung des 
Rechnungsabschlusses 2024 wird vom Überprüfungsausschussobmann GR Draxl 
Johannes vorgetragen und vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 10: 
 
Der Rechnungsabschluss 2024 wurde allen Gemeinderäten im Vorfeld zu dieser Sitzung 
digital übermittelt. Der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Gemeinde Dölsach für das 
Jahr 2024 lag in der Zeit vom 14.03.2025 bis einschließlich 28.03.2025 zur öffentlichen 
Einsichtnahme auf. Stellungnahmen dazu sind keine eingelangt. 
 
Einleitend informiert der Bürgermeister in Kurzform über wesentliche Kennzahlen aus dem 
Rechnungsabschluss 2024 und erläutert die Haushaltsüberschreitungen. Nachdem keine 
Fragen an den Bürgermeister gestellt werden, übernimmt Vz.-Bgm. Hans Gumpitsch den 
Vorsitz und wird nachfolgender Beschluss in Abwesenheit des Bürgermeisters LA Martin 
Mayerl beraten und gefasst. 
 
Der Rechnungsabschluss 2024 erbrachte folgendes Ergebnis: 
 
Ergebnisrechnung:    Erträge ….................................... EUR   5.771.374,25 

Aufwendungen ........................... EUR   6.178.971,08 
Nettoergebnis …….……….......... EUR     -407.596,83 

 
Finanzierungsrechnung:  Einnahmen ………………………. EUR   8.018.328,43 
     Ausgaben …………………...…… EUR 8.138.184,75 
     Veränderung an liquiden Mitteln.. EUR   -119.856,32 
 
Der Schuldenstand betrug Ende 2024............................................. EUR   1.470.404,40 
 
Der Kassenstand per 31.12.2024 betrug ........................................ EUR      - 78.982,20 
 
Rücklagen am Ende des Jahres 2024 ………………………………. EUR                 0,00 
 
Die Einnahmenrückstände betrugen mit 31.12.2024 .……………… EUR        32.253,35 
 
Über Antrag des Vz.-Bgm. Hans Gumpitsch, unter dessen Vorsitz, genehmigt der 
Gemeinderat den Rechnungsabschluss 2024 (samt den restlichen 
Haushaltsüberschreitungen) und dem Bürgermeister wird die Entlastung erteilt. 
 
Einstimmige Zustimmung! 
 
 
Zu 11:  
 
Personalangelegenheiten – werden in einem eigenen Protokoll verfasst! 
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Zu 12: - Anträge, Anfragen und Allfälliges  
 
Der Bürgermeister berichtet über folgende Themen: 

- Bezüglich Frickhaus hat mit Bauausschuss und Vereinsvertretern eine 
Besprechung stattgefunden, bei der betreffend der Kellerräume und Fassade eine 
Lösung gefunden wurde.  

- Für den Tirolerhof gibt es zwei Interessenten, deren Namen der Bürgermeister 
noch nicht öffentlich machen will. Grundsätzlich besteht Interesse für ein 
langfristiges Pachtverhältnis. Der Bürgermeister traut ihnen diese Herausforderung 
zu. Sie haben sich Bedenkzeit erbeten, ebenfalls soll ein Steuerberater 
hinzugezogen werden. 

- Für den Umbau der Raiffeisenkasse-Filiale in Dölsach liegt ein Vorentwurf vor. Als 
Bauzeit wird Juni bis September angestrebt. Als Standort für die Container 
(Bankomat, Selbstbedienungsautomaten) wird der Bereich der E-Tankstelle 
vorgeschlagen.  

- Für den LWL-Ausbau liegt ein Bauzeitplan von Anfang Mai bis Ende August vor. 
Die Grabungsarbeiten werden von der Firma Mach-Bau für die HABAU 
durchgeführt. 

- Die Vorarbeiten beim Tiefbrunnen für die Erlangung einer wasserrechtlichen 
Bewilligung sind auf Schiene. Mit den umliegenden Grundbesitzern ist noch eine 
Vereinbarung zu treffen. Im Auftrag der ausführenden Firma BRG wurde der 
Gemeinde ein anwaltliches Schreiben hinsichtlich der Rechnungskorrektur 
zugestellt. 

- Die Felssicherungsarbeiten beim Kapaunweg sind fertig gestellt, die 
Agrargemeinschaft hat erforderliche Bäume entfernt. Die Erneuerung der 
Leitschiene beim Schallerbauer wird von der Agrar Lienz angeboten. Auch beim 
FF-Gerätehaus Görtschach wurde der Fels gesichert.  

- Für das neue Schuljahr wird die Tagesbetreuung wieder erforderlich werden, ab 
Herbst wird es nur eine 1. Klasse geben. 

- Die Nachmittagsbetreuung wird im ähnlichen Umfang wie heuer in Anspruch 
genommen werden. Bei der Kindergarteneinschreibung hat es 65 Anmeldungen 
gegeben, 12 3-jährige werden im Laufe des Kindergartenjahres aufgenommen 
werden. 

- Mit Anrainern der Pregarte gab es eine Besprechung vor Ort mit Vertretern der 
Landesstraßenverwaltung (DI Kawrza Michael). Kritisiert wird die hohe 
Geschwindigkeit auf der Landesstraße (Freilandbereich). Als Problem werden auch 
die zwei spitzwinklig einbindenden Straßen sowie die Überholstrecke nach der 
Tschellnig Reide angesehen. 
Als erste Maßnahmen des BBA werden umgesetzt: 

o Zusatztafel Kinder/Schulweg 
o Messung Sichtweiten 
o Anonymisierte Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessung 

Seitens der Gemeinde Dölsach geplante Maßnahmen: 
o Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung 
o Ersuchen um vermehrte Radarkontrollen  
o In diesem Zusammenhang soll mit der geplanten Errichtung einer 

Oberflächenentwässerung eine Querungshilfe samt Gehweg im Norden in 
Richtung obere Einfahrt geprüft werden. 

- Ein Vorschlag von GR Jungmann Hermann bezüglich gelber Blinklichter im Bereich 
der Pregarte muss mit der Landesstraßenverwaltung abgeklärt werden. 

- GR DI Mühlmann Susanne wünscht sich im Bereich Sportplatzausfahrt eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B100. In diesem Zusammenhang berichtet 
Vz.-Bgm. Gumpitsch Hans von einer diesbezüglichen Begehung vor Ort. Auf 
Vorschlag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat einstimmig, bei der 
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Bezirkshauptmannschaft Lienz für den Bereich Sportplatzausfahrt/B100 (60 km/h) 
sowie für den Bereich Tschellnig-Reide/obere Göriacher Einfahrt/B107 (80 km/h) 
um Verordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung anzusuchen. 

- Die Theaterwerkstatt Dölsach hat für das Theaterprojekt „Anna und die Partisanen“ 
ein Subventionsansuchen eingebracht. Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
einen Zuschuss in der Höhe von EUR 5.000,00, der sich aus 
Vergnügungssteuererlass und Nachlass der Saalmiete zusammensetzt. 

- GR Tscharnidling Katja weist darauf hin, dass sich der Gemeindeweg zum 
Anwesen Moritz (früher Obereder Petronilla) in einem schlechten Zustand befindet. 

- GV Possenig Robert regt an, im Bereich Spar-Markt eine 30 km/h-Beschränkung zu 
erlassen. Der Bürgermeister ersucht um weitere diesbezügliche Vorschläge um 
deren Umsetzung prüfen lassen zu können. 

- DI Mühlmann Susanne fragt nach dem „Tu-es-Tag“ nach. Der Bürgermeister 
informiert, dass es von den Vereinen noch keine Rückmeldung gegeben hat. 

- GR Dorer Georg fragt bezüglich Busverbindung zum Bahnhof nach. Der 
Bürgermeister versichert, dass er dies beim VVT bereits mehrfach eingefordert hat. 

 
 

Ende 20.45 Uhr    V.g.g. 


